
Dipl.-Ing. Achim Rietz  Sachverständiger für Schwimmbadtechnik 

Dipl. Ing. Achim Rietz  Tel.: 033762 / 49135 
Am Heideberg 46  Fax:  033762 / 49136 
15738 Zeuthen  www.gutachten-schwimmbad.de  

Information zur 
Gefährdungsbeurteilung  
Eine Gefährdungsbeurteilung ist Pflicht,  
im Schadensfall ist der Arbeitgeber haftbar!  

Wer ist in der Pflicht? 

 

Der Arbeitgeber oder 

 

Von ihm nach §7 ASchG beauftragte und befähigte 

 

Personen  

Wie ist das umzusetzen? 

 

Arbeitsbedingungen bewerten  
(Gefährdungsbeurteilung)  

Was ist zu tun? 

 

Vom Arbeitgeber wird der Nachweis

 

einer 
Gefährdungsbeurteilung verlangt

  

Dies ist der Nachweis für die Erfüllung der  
Sorgfaltspflichten des Arbeitsgebers für seine 
Angestellten 

 

Es wird Bezug auf Arbeitsmittel und Gefahrstoffe

 

genommen  

Achtung: 
Im Schwimmbad gibt es immer Gefahrstoffe! 
(z. Bsp. Chlorgas, Chlorbleichlauge, Säuren?)  

Gesetze und Verordnungen: 

 

Arbeitsschutzgesetz, 1996 Fassung vom   
08.04.2008 

 

Betriebssicherheitsvereinbarung §3 

 

Gefahrstoffverordnung §7  
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